
 
 
 

  

Gegenüberstellung der vorgeschlagenen Änderungen der Satzung 

der 

BAWAG Group AG 
(FN 269842 b) 

in der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 

5. Grundkapital und Aktien 

(1)-(6) unverändert 

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der Beschlussfassung, sohin bis 

zum 15. September 2022 – allenfalls in mehreren Tranchen – gegen Bar- und/oder Sach-

einlage um bis zu EUR 50.000.000 durch Ausgabe von bis zu 50.000.000 neuer auf 

Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs und die 

Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen (Genehmig-

tes Kapital 2017). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Be-

zugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Kapitalerhö-

hung von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Ver-

pflichtung übernommen wird, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 Abs 6 AktG). 

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem Genehmigten Kapital 2017 

ausgegebenen neuen Aktien ist ausgeschlossen (Direktausschluss des gesetzlichen Be-

zugsrechts), wenn und sofern eine Ausnutzung dieser Ermächtigung durch Ausgabe von 

5. Grundkapital und Aktien 

(1)-(6) unverändert 

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das 

Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – gegen Bar- und/oder Sacheinlage um 

bis zu EUR 40.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 40.000.000 neuen auf Inhaber 

lautenden nennwertlosen Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs und die Ausga-

bebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen (Genehmigtes Ka-

pital 2019). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Be-

zugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Kapitalerhö-

hung von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Ver-

pflichtung übernommen wird, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 Abs 6 AktG). 

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem Genehmigten Kapital 2019 

ausgegebenen neuen Aktien ist ausgeschlossen (Direktausschluss des gesetzlichen Be-

zugsrechts), wenn und sofern eine Ausnutzung dieser Ermächtigung durch Ausgabe von 



 
 
 

2 

Aktien gegen Bareinlagen in einem Gesamtausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals 

erfolgt, um im Rahmen der Platzierung neuer Aktien der Gesellschaft (i) Spitzenbe-

träge, die sich bei einem ungünstigen Bezugsverhältnis ergeben könnten, vom Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen und/oder (ii) den Emissionsbanken eingeräumte 

Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe-Optionen) zu bedienen.  

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-

setzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen: 

a) um in dem Umfang, in dem es erforderlich ist, Inhabern von durch die Gesell-

schaft oder ihren Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) ausgegebenen oder 

noch auszugebenden Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw einer Wandlungspflicht ein Bezugs-

recht einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Opti-

onsrechts oder nach Erfüllung einer entsprechenden Wandlungspflicht zu-

stünde; 

b) um Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, und Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) im 

Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms oder eines Aktienoptions-

programms auszugeben; 

c) um das Grundkapital gegen Sacheinlagen zu erhöhen, sofern die Kapitalerhö-

hung zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensge-

genständen erfolgt;  

d) um eine sogenannte Aktiendividende (scrip dividend) durchzuführen, bei der 

den Aktionären der Gesellschaft angeboten wird, ihren Dividendenanspruch 

wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Ak-

tien aus dem Genehmigten Kapital 2017 in die Gesellschaft einzulegen; 

Aktien gegen Bareinlagen in einem Gesamtausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals 

erfolgt, um im Rahmen der Platzierung neuer Aktien der Gesellschaft (i) Spitzenbe-

träge, die sich bei einem ungünstigen Bezugsverhältnis ergeben könnten, vom Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen und/oder (ii) den Emissionsbanken eingeräumte 

Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe-Optionen) zu bedienen. 

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-

setzliche Bezugsrecht insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

i. Um in dem Umfang, in dem es erforderlich ist, durch die Gesellschaft oder 

ihren Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) ausgegebene oder noch auszu-

gebende Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw einer Wandlungspflicht zu bedienen; 

 

ii. um Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, und Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) zu 

Vergütungszwecken zu übertragen; 

iii. um das Grundkapital gegen Sacheinlagen zu erhöhen, sofern die Kapitalerhö-

hung zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensge-

genständen erfolgt; 

iv. um eine sogenannte Aktiendividende (scrip dividend) durchzuführen, bei der 

den Aktionären der Gesellschaft angeboten wird, ihren Dividendenanspruch 

wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Ak-

tien aus dem Genehmigten Kapital 2019 in die Gesellschaft einzulegen; 

v. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die Ausübung der gegen-

ständlichen Ermächtigung im Ausübungszeitpunkt im Einklang mit den je-

weils anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen sachlich gerechtfertigt ist. 

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund dieser Ermächtigung gemäß 
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e) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die Ausübung der gegen-

ständlichen Ermächtigung im Ausübungszeitpunkt im Einklang mit den je-

weils anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen sachlich gerechtfertigt ist. 

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund dieser Ermächtigung gemäß 

litera e) ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10% des Grundkapitals der 

Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert ge-

ringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht 

überschreiten. Die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals vermindert sich 

um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien 

der Gesellschaft entfallt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 

2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 65 Abs 1b, 

170 Abs 2, 153 Abs 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze vermindert 

sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Ak-

tien entfällt, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen (einschließlich 

Genussrechten) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw einer Wandlungs-

pflicht der Gesellschaft, auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 

(einschließlich Genussrechten) während der Laufzeit des Genehmigten Kapi-

tals 2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

von § 153 Abs 4 AktG ausgegeben werden. 

litera v. ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10% des Grundkapitals der 

Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert ge-

ringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht 

überschreiten. 

 (8) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG um bis zu 

EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 Stück auf Inhaber lautende 

nennwertlose Stückaktien zum Zwecke der Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuld-

verschreibungen, die der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage 

der in der Hauptversammlung vom 30.4.2019 erteilten Ermächtigung zukünftig bege-

ben kann, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzufüh-

ren, als Gläubiger von der Gesellschaft selbst oder von ihren Tochtergesellschaften zu 

begebenden Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtausch- und/oder Bezugs-

recht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Ausgabebetrag und Umtauschver-

hältnis haben unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft, der bestehenden Aktio-

näre und der Zeichner der Wandelschuldverschreibungen im Rahmen eines marktübli-

chen Preisfindungsverfahren unter Anwendung anerkannter marktüblicher Methoden 

und des Börsekurses der Aktien der Gesellschaft ermittelt zu werden. Der Ausgabebe-

trag der jungen Aktien darf den anteiligen Betrag am Grundkapital nicht unterschreiten. 
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Die im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung auszugebenden Aktien sind in gleichem 

Maße wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt. 

10.6 Mehrheiten in der Hauptversammlung 

Ziffern 1-3 unverändert 

4. Die Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft oder ihre Vereinigung mit 

einer anderen Unternehmung sowie die Übertragung des Vermögens an eine andere 

Aktiengesellschaft gegen Gewährung von Aktien dieser Gesellschaft kann nur bei An-

wesenheit oder Vertretung von wenigstens drei Viertel des Grundkapitals gefasst wer-

den. 

10.6 Mehrheiten in der Hauptversammlung 

Ziffern 1-3 unverändert 

4. entfällt 

 


